
 
 

 

 

 
 

Bebauungsplan Nr. 56 „Heubergstraße Süd“ –  
Teilaufhebung 
 Teilaufhebung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB  

ohne Durchführung einer Umweltprüfung 

Begründung  
Verfahrensstand:  
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der berührten Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 13 Abs. 2 S. 1 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 
BauGB. 
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1. Einleitung 

Die Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 56 „Heubergstraße Süd“ in der Fassung 
vom 11. November 1998 betrifft ein Gebiet, das sich durch eine überwiegende Be-
bauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern auszeichnet und keine Homogenität im 
Hinblick auf die Baustruktur aufweist. Die Baufenster, die im von der Teilaufhebung 
betroffenen Geltungsbereich des Bebauungsplans festgesetzt wurden, wurden wei-
testgehend ausgenutzt. Eine Nachverdichtung in Form einer Hinterliegerbebauung ist 
im betreffenden Gebiet kaum mehr möglich. Aufgrund des gesteigerten Wohnraum-
bedarfs in der Stadt Rosenheim und der baulichen Vorprägung des Gebietes soll da-
her, durch eine Teilaufhebung des Bebauungsplans, eine Nachverdichtung durch 
Ausnutzung der Höhenentwicklungspotentiale sowie eine Vereinfachung des Verfah-
rens durch die künftige Beurteilung von Bauvorhaben nach § 34 BauGB ermöglicht 
werden.  
 
 
2. Verfahren 

In seiner Sitzung vom 18.02.2021 hat der Stadtrat die Einleitung des Verfahrens zur 
Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 56 "Heubergstraße Süd“ beschlossen.  

 
Gemäß § 1 Abs. 8 BauGB kann die Gemeinde einen Bebauungsplan nach den Vor-
schriften über die Aufstellung von Bauleitplänen auch aufheben. Nach § 13 BauGB 
i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB kann die Aufstellung und damit auch die Aufhebung von 
Bebauungsplänen im vereinfachten Verfahren erfolgen, wenn  
- sich der Bebauungsplan innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (i. S. 

d. § 34 BauGB) befindet, 
- sich der aus der Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaß-

stab nicht wesentlich verändert, 
- durch die Aufhebung keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung vorbereitet oder begründet wird, 
- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB ge-

nannten Schutzgüter (Natura 2000 Gebiete) vorliegen und  
- keinerlei Anhaltspunkte darüber bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-

meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 
Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Seveso-III-Richtlinie) zu beachten 
sind. 

(Siehe auch Rnd.Nr. 14 Kommentar zum BauGB Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger) 

Da sich der Bebauungsplan Nr. 56 „Heubergstraße Süd“ und damit auch der aufzu-
hebende Teilbereich des Bebauungsplans innerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile (i. S. d. § 34 BauGB) befindet, die Aufhebung keine wesentliche Verän-
derung des sich aus der Eigenart der näheren Umgebung ergebenden Zulässigkeits-
maßstabes bewirkt und auch die übrigen Tatbestandsmerkmale erfüllt werden, erfolgt 
die Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 56 nach den Maßgaben des § 13 BauGB 
im vereinfachten Verfahren.  

Die Verwaltung hat die Beteiligung der Öffentlichkeit (i. S. d. § 3 Abs. 2 BauGB) so-
wie der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (i. S. d. § 4 
Abs. 2 BauGB) entsprechend nach § 13 Abs. 2 und 3 BauGB vorbereitet. Von der 
Verzichtsmöglichkeit der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB gemäß § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BauGB wird Gebrauch ge-
macht. 
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3. Lage des Plangebietes 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 56 „Heubergstraße Süd“ 
liegt im Westen der Stadt Rosenheim. Der Geltungsbereich grenzt im Norden an die 
Heubergstraße, im Osten an die Kampenwandstraße, im Süden an das Landschafts-
schutzgebiet Mangfall bzw. an den Mangfallkanal und im Westen an die Äußere 
Münchener Straße.  

Der Geltungsbereich der Teilaufhebung umfasst die Flurnummern 1726/20, 1726/27, 
1726/19, 1726/34, 1726/18, 1726/17, 1743/3, 2099/6, 2099/3, 2099/58, 2099/4, 
2099/57 der Gemarkung Rosenheim (zwischen Heuberg- und Hochgernstraße) ent-
lang der Kampenwandstraße.  

Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches der Teilaufhebung ist dem Über-
sichtsplan (Seite 1, schraffierte Fläche) zu entnehmen. Die Gesamtgröße des Teil-
aufhebungsgebietes umfasst eine Fläche von ca. 9.838 qm (ca. 1 ha).  
 
 

4. Beschreibung des Plangebietes 

Für das Gebiet zwischen Äußerer Münchener Straße im Westen, Kampenwand-
straße im Osten, Heubergstraße im Norden und Landschaftsschutzgebiet Mangfall 
bzw. Mangfallkanal im Süden gilt seit 12.12.2000 der rechtsverbindliche Bebauungs-
plan Nr. 56 „Heubergstraße Süd“. 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 56 war zum einen, den Bestand und die 
vorhandene Siedlungsstruktur der ehemaligen „Kinderreichensiedlung“ zu schützen, 
und zum anderen eine angemessene, den damaligen Gegebenheiten entspre-
chende, Nachverdichtung zu ermöglichen. Die durch das angrenzende Landschafts-
schutzgebiet bzw. den Mangfallkanal entstehenden Freihaltezonen im Süden des 
Plangebietes, hätten eine großflächige Neuausweisung von Bauflächen ohnedies 
nicht zugelassen, eine Verdichtung hätte nur innerhalb der bebauten Flächen erfol-
gen können.  

Hierzu wurde der Bebauungsplan, im Hinblick auf die vorhandenen Strukturen, in drei 
Bereiche untergliedert: 

(1) Den westlichen Bereich zwischen der Äußeren Münchener Straße und der ers-
ten anschließenden Stichstraße (Flurnummer 2106/50, Gemarkung Rosen-
heim), für den der Bestand festgeschrieben und dessen Baurahmen in gerin-
gem Maße nach Südwesten ausgeweitet wurde um kleinere Anbauten zu er-
möglichen.  

(2) Den Bereich an der Heubergstraße, der im Westen an das „allgemeine Wohn-
gebiet (WA)“ mit Reihenhausbebauung anschließt und im Osten bis zur Flur-
nummer 1744/9, Gemarkung Rosenheim reicht, dessen homogene Baustruktur 
in Bezug auf die Gebäudesituierung, Baukörperabmessung, Höhenentwicklung 
und Dachneigung sowie markante Straßenflucht erhalten bleiben soll/te. Wobei 
in den rückwärtigen Bereichen, die städtebaulich keine derart gebietsprägende 
Wirkung haben, großzügigere Baugrenzengefüge vielfältige Verdichtungsmög-
lichkeiten eröffnen sollten und sollen. 

(3) Den Bereich der im Norden bis an die Heubergstraße, im Süden bis an die 
Hochgernstraße, im Osten bis an die Kampenwandstraße und im Westen bis an 
die Flurnummer 1744/5, Gemarkung Rosenheim reicht und dessen Bebauung
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sich weder durch eine städtebaulich noch architektonisch typische Struktur aus-
zeichnet/e.  

Die Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 56 „Heubergstraße Süd“ umfasst dabei 
die unmittelbar an die Kampenwandstraße anschließenden Flurnummern (2099/57, 
2099/58, 2099/4, 2099/3, 2099/6, 1743/3, 1726/17, 1726/18, 1726/34, 1726/19, 
1726/27, 1726/20, Gemarkung Rosenheim) des Teilbereichs (3), der zum Zeitpunkt 
der Planaufstellung in seiner Bebauung weder eine städtebaulich noch architekto-
nisch typische Struktur aufwies und für den folglich nur geringe Festsetzungen getrof-
fen wurden. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Rosenheim vom 12.12.1995 stellt den Teilbe-
reich des Bebauungsplans, der aufgehoben werden soll, als „reines Wohngebiet 
(WR)“ gemäß § 3 BauNVO dar.  

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 56 setzt für den betreffenden Teilbereich 
ein „reines Wohngebiet (WR)“ fest. Damit wurde der Bebauungsplan im betreffenden 
Abschnitt aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

Zudem wurde das betreffende Gebiet am 03.12.1999 in das Aktionsprogramm 
„Stadt- und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“ aufge-
nommen. Die förmliche Festlegung als Sanierungsgebiet trat mit Bekanntmachung 
der Sanierungssatzung am 17.02.2004 in Kraft (Vgl. § 143 Abs. 1 i. V. m. § 10 
BauGB). Gemäß Sanierungssatzung findet das vereinfachte Sanierungsverfahren 
nach § 142 Abs. 4 BauGB Anwendung. Zu den wesentlichen Zielen des Programmes 
Soziale Stadt gehören der Anstoß positiver Entwicklungen sowie die Verbesserung 
der städtebaulichen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Situation im betreffen-
den Quartier.  
 
Zwischenzeitlich wurden die Festsetzungen des Bebauungsplans im betreffenden 
Teilgeltungsbereich weitestgehend umgesetzt, die Nachverdichtungsmöglichkeiten 
wurden im Rahmen der gesetzten Baufenster fast vollständig ausgenutzt. Eine ein-
heitliche Siedlungsstruktur konnte entlang der Kampenwandstraße indes nicht reali-
siert werden.  
 
 
5. Anlass und Ziel der Teilaufhebung des Bebauungsplans 

Anlass für die Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 56 „Heubergstraße Süd“ ist 
der Antrag eines Bauherren über den Ausbau und die Sanierung seines Dachge-
schosses im betreffenden Gebiet, der mangels Kompatibilität mit den bestehenden 
Festsetzungen nicht genehmigungsfähig ist. 

Im Rahmen der Prüfung des Bauantragersuchens wurde schließlich festgestellt, dass 
im betreffenden Gebiet entlang der Kampenwandstraße insgesamt keine, als ur-
sprünglich schützenswert erachtete, homogene Baustruktur der sog. „Kinderreichen-
siedlung“ vorzufinden ist. Zudem wurde erkannt, dass auf den betreffenden Grund-
stücken keine nennenswerte Hinterliegerbebauung möglich und eine weitere Nach-
verdichtung im betreffenden Bereich entsprechend eingeschränkt ist.  

Vor dem Hintergrund der ohnehin inhomogenen Baustruktur entlang der Kampen-
wandstraße in Verbindung mit dem gesteigerten Wohnraumerfordernis der Stadt Ro-
senheim sowie der stark vorgeprägten Umgebungsbebauung besteht für die Auf- 
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7. Anlagen 

7.1 Gebietsabgrenzung 

 


